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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1388/J betreffend Einsparungsmöglichkeiten bei Verwendung 

von "Streusalz" durch die Straßenverwaltung, welche die Abge

ordneten Dr. Haider, Haupt, Huber und Kollegen am 16.12.1987 

an mich richteten, beehre ich mich zu den Punkten 1 und 2 der 

Anfrage wie folgt Stellung zu nehmen: 

wie bekannt ist, wird der Streusalzpreis nicht von der Österrei

chischen Salinen AG als Monopolbetrieb bestimmt, sondern er wird 

mit Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates festgelegt 

(Inlandverschleißpreis) und als Kundmachung in den Bundesgesetz

blättern veröffentlicht (zuletzt BGB1.Nr. 564/1987, ausgegeben 

am 27.11.1987). Mein Ressort kann daher mit der Salinen AG keine 

Preisverhandlungen aufnehmen; das Bundesministerium für wirt

schaftliche Angelegenheiten ist an diese Entscheidung gebunden. 

Nach dem Salzmonopolgesetz, BGBI.Nr. 124/1978, unterliegt auch 

die Einfuhr von Salz dem Monopol des Bundes. Die gegenständliche 

Anfrage hinsichtlich einer Reduktion des streusalzpreises wäre 

daher an den für das Salzmonopol zuständigen Bundesminister für 

Finanzen zu stellen. 
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Die Winterdienstkosten werden im wesentlichen vom Streusalz

preis beeinflußt. Derzeit betragen die Kosten für die Streu

mittel rund 1/3 der gesamten Winterdienstkosten. Mein Ressort 

ist daher gerne bereit, einen reduzierten Streusalzpreis zur 

Kenntnis zu nehmen. 
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